Das neue Zuwanderungsrecht 

Das Zuwanderungsgesetz ist am 30. Juli 2004 vom Bundespräsidenten ausgefertigt und am 5. August 2004 verkündet worden. Bereits am Tag nach der Verkündung sind die Ermächtigungen zum Erlass von Rechtsverordnungen in Kraft getreten. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um Regelungen zur Durchführung des Zuwanderungsgesetzes, zur Ausgestaltung und Durchführung der Integrationskurse sowie zur Aufnahme von Beschäftigungen im Rahmen des gesetzlichen Anwerbestopps. Weitere Teile des Zuwanderungsgesetzes sind am 1. September 2004 in Kraft getreten. Dies betrifft insbesondere Aufgabenzuweisungen an das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) Darüber hinaus entfallen ab dem 1. September 2004 die Weisungsunabhängigkeit der Einzelentscheider beim BAMF. Das Kernstück des Zuwanderungsgesetzes, das AufenthG (Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern) tritt zum 1. Januar 2005 in Kraft. 

Nachfolgend sollen die wichtigsten Neuerungen und Änderungen gegenüber der bisherigen Rechtslage dargestellt werden:

Die Zahl der Aufenthaltstitel wird auf zwei reduziert. Statt der Aufenthaltsbefugnis, der Aufenthaltsbewilligung, der befristeten und der unbefristeten Aufenthaltserlaubnis und der Aufenthaltsberechtigung sind nur noch zwei Aufenthaltstitel vorgesehen: 

· eine (befristete) Aufenthaltserlaubnis und eine

· (unbefristete) Niederlassungserlaubnis. 

Die Aufenthaltserlaubnis wird immer zweckgebunden erteilt. Dabei ist, aus dem Gesetz abgeleitet, zwischen mehr als 20 verschiedenen Zweckbindungen zu unterscheiden! Je nach konkreter Zweckbindung der jeweiligen Aufenthaltserlaubnis ergeben sich unterschiedliche Rechtsfolgen (z.B. hinsichtlich Arbeitsmarktzugang). Aufenthaltserlaubnis ist demzufolge nicht gleich Aufenthaltserlaubnis!

Das Bundesamt für die Anerkennung ausländische Flüchtlinge (BAFL) wird durch das neue 

· Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF)

ersetzt. Dem BAMF werden weitere Aufgaben zugeordnet (§ 75 AufenthG). 

Im Bereich der Arbeitsmigration wird die Zuwanderung von qualifizierten Arbeitskräften und Selbständigen erleichtert. Die bisher geltenden Rechtsverordnungen (AAV, ASAV, IT – VO) werden ersatzlos gestrichen. Nur für 

· Hochqualifizierte 

wird die Gewährung eines Daueraufenthalts von Anfang an vorgesehen, sie können sofort eine Niederlassungserlaubnis (§ 19 AufenthG) erhalten. Mit – oder nachziehenden Familienangehörige sind zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit berechtigt (§ 29 AufenthG).

Die Ansiedlung 

· Selbständiger 

wird gefördert. Selbständige erhalten im Regelfall eine Aufenthaltserlaubnis bei einer Investition von mindestens 1 Mio. Euro und der Schaffung von mindestens 10 Arbeitsplätzen (§ 21 AufenthG). Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt eine Einzelprüfung zum Bestehen eines übergeordneten wirtschaftlichen oder besonderen regionalen Interesse, zu den Auswirkungen auf die Wirtschaft sowie zur Sicherung der Finanzierung.

· Studenten 

wird ermöglicht, nach erfolgreichem Studienabschluss zur Arbeitsplatzsuche für bis zu einem Jahr in Deutschland zu bleiben (§ 16 Abs. 4 AufenthG).

Das bisherige doppelte Genehmigungsverfahren (Arbeit/Aufenthalt) wird durch ein internes Zustimmungsverfahren ersetzt. Die Arbeitsgenehmigung wird in einem Akt mit der Aufenthaltserlaubnis von der Ausländerbehörde erteilt, sofern die Arbeitsverwaltung intern zugestimmt hat;  § 39 Abs. 1 AufenthG (one-stop-government).

Der Anwerbestopp für 

· Nicht- und Geringqualifizierte 

wird beibehalten. Durch Verordnung werden Ausnahmemöglichkeiten für einzelne Berufsgruppen geregelt werden. Darüber hinaus kann die Zulassung im begründeten Einzelfall erfolgen, wenn öffentliches Interesse an Beschäftigung besteht (§ 18 Abs. 4 AufenthG).

· Staatsangehörige der am 01.05.2004 der EU beigetretenen Staaten

haben Zugang zum Arbeitsmarkt nur bei qualifizierten Beschäftigungen (unter Beachtung des Vorrangsprinzips, also nur soweit kein Deutscher oder Gleichberechtigte zur Verfügung stehen). Hierbei handelt es sich um eine Übergangsregelung. Danach werden diese Personen wie die Staatsangehörigen derjenigen Länder behandelt, die bereits vor dem 01.05.2004 Mitglieder der EU gewesen sind.

Hinsichtlich der humanitären Zuwanderung werden anerkannte Flüchtlinge (GFK – Flüchtling) statusrechtlich wie Asylberechtigte behandelt. Die Anerkennung als GFK – Flüchtling erfolgt jetzt auch bei Vorliegen nichtstaatlicher oder geschlechtsspezifischer Verfolgung in Anlehnung an die EU – Qualifikationsrichtlinie (§ 60 Abs. 1 AufenthG). 

Der Status für subsidiär Geschützte (bisher § 53 AuslG) wird durch die Erteilung der (befristeten) Aufenthaltserlaubnis verbessert. Die Aufenthaltserlaubnis wird nicht für Personen erteilt, die Menschenrechtsverletzungen oder ähnliche schwere Straftaten begangen haben (Versagungsgründe aus der EU – Qualifikationsrichtlinie) und darüber hinaus, wenn wiederholt oder gröblich Mitwirkungspflichten verletzt werden (§ 25 Abs. 3 AufenthG). Es besteht ein nachrangiger Arbeitsmarktzugang und die Möglichkeit des Familienzusammenzugs. 

Bei Vorliegen von Abschiebungshindernissen (bisher § 55 AuslG) wird zur Vermeidung von 

· Kettenduldungen

die (befristete) Aufenthaltserlaubnis erteilt, wenn die Ausreisepflicht nicht innerhalb von 18 Monaten vollzogen werden kann. (§ 25 Abs. 5 AufenthG). Es besteht ein nachrangiger Arbeitsmarktzugang. Der Familiennachzug ist ausgeschlossen. Die Aufenthaltserlaubnis wird nicht erteilt, wenn ein Verschulden des Ausländers vorliegt (z.B. Identitätsverschleierung).

Die 

· Duldung 

wird beibehalten (§ 60 a AufenthG). 

Die oberste Landesbehörde darf auf Ersuchen einer von der Landesregierung eingerichteten 

· Härtefallkommission 

anordnen, dass einem vollziehbar ausreisepflichtigen Ausländer abweichend von den sonstigen Erteilung- und Verlängerungsvoraussetzungen für einen Aufenthaltstitel eine Aufenthaltserlaubnis erteilt wird. Die Einrichtung einer Härtefallkommission liegt im Ermessen der Länder (§ 23 a AufenthG). In Mecklenburg-Vorpommern ist die Einrichtung einer solchen Kommission vorgesehen. 

Hinsichtlich des 

· Kindesnachzugs 

wird an der geltenden Rechtslage unter Berücksichtigung der Familiennachzugsrichtlinie festgehalten. Bei Kindern von Asylberechtigten und GFK – Flüchtlingen besteht ein Nachzuganspruch bis zum 18. Lebensjahr. Die maßgebliche Altersgrenze liegt im Übrigen bei 16 Jahren.

Das AufenthG sieht 

· Integrationskurse 

vor. Die Kurse bestehen aus einem Basissprachkurs, einem Aufbausprachkurs und einem Orientierungskurs (§ 43 III AufenthG). 

Neuzuwanderer (Arbeitsmigranten, Selbständige, Asylberechtigte, GFK – Flüchtlinge sowie jüdische Zuwanderer) die sich dauerhaft im Bundesgebiet aufhalten, haben einen Anspruch auf Teilnahme nach § 23 AufenthG. Neuzuwanderer und Bestandsausländer sind darüber hinaus verpflichtet, im Rahmen verfügbarer Kursplätze, bei Bezug von Arbeitslosengeld II und bei besonders Integrationsbedürftigen (Sprachkenntnisse) an Integrationskursen teilzunehmen (§ 44a I AufenthG). Die Verletzung der Teilnahmepflicht wird bei der Entscheidung über die Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis berücksichtigt (§ 8 Abs. 3 AufenthG). Die Verletzung der Teilnahmepflicht wird sozialrechtlich sanktioniert (Kürzung für die Dauer der Nichtteilnahme um bis zu 10 %). 

Weitere Zuwanderer sind bei Vorhandensein freier Kursplätze zur Teilnahme an den Integrationskursen berechtigt. Keine Berechtigung zur Teilnahme an Integrationskursen besteht für Asylbewerber (im noch nicht abgeschlossenen Verfahren) und Ausländer mit einer Duldung.

Der Bund trägt die Kosten der Integrationskurse (§ 43 Abs. 3 AufenthG). Die Länder tragen die Kosten der sozialpädagogischen Betreuung und der Kinderbetreuung.

Zur Abwehr einer besonderen Gefahr für die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland oder einer terroristischen Gefahr ist eine Abschiebungsanordnung (§ 58 a AufenthG) eingeführt worden, die von den obersten Landesbehörden und bei besonderem Bundesinteresse durch den Bund aufgrund einer „tatsachengestützten Gefahrenprognose“ erlassen werden kann. Dagegen kann ein Rechtsmittel nur in einer Instanz vor dem Bundesverwaltungsgericht eingelegt werden. Falls der Vollzug der Abschiebung an Abschiebungshindernissen scheitert (Folter, Todesstrafe), sollen Meldeauflagen, Einschränkungen der Freizügigkeit und strafbewehrte Kommunikationsverbote erhöhte Sicherheit bringen (§ 54 a AufenthG).

Schleuser werden im Falle einer Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe, deren Vollstreckung nicht zur Bewährung ausgesetzt ist, zwingend ausgewiesen (§ 53 Nr. 3 AufenthG). 

Ein Ausländer, der einer Vereinigung angehört oder angehört hat, die den Terrorismus unterstützt oder er eine derartige Vereinigung unterstützt oder unterstützt hat, wird regelmäßig ausgewiesen. Zeitlich zurückliegende Mitgliedschaften und Unterstützungshandlungen sind relevant, soweit sie noch eine gegenwärtige Gefährlichkeit begründen (§ 54 Nr. 5 AufenthG). Leiter verbotener Vereine werden regelmäßig ausgewiesen (§ 54 Nr. 7 AufenthG).

Für „geistige Brandstifter“ (Beispiel: „Hetzer“ in Moscheen ( § 55 Abs. 2 Nr. 8 AufenthG) ist eine Ermessensausweisung eingeführt worden.

Vor der Erteilung oder Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis kann die Ausländerbehörde die bei ihr gespeicherten personenbezogen Daten des Antragstellers an den Bundesnachrichtendienst, den Militärischen Abschirmdienst oder das Zollkriminalamt sowie an das Landesamt für Verfassungsschutz oder an das Landeskriminalamt übermitteln, um Versagungsgründe festzustellen bzw. Sicherheitsbedenken zu prüfen § 73 Abs. 2 Satz 1 AufenthG). Vor der Erteilung einer Niederlassungserlaubnis (§ 73 Abs. 2 Satz 2 AufenthG) als zeitlich unbefristetem Aufenthaltstitel und vor der Entscheidung über eine Einbürgerung wird eine Regelanfrage über verfassungsfeindliche Erkenntnisse eingeführt. 

Zur Verwirklichung der Freizügigkeit in der Europäischen Union wird die Aufenthaltserlaubnis für 

· Unionsbürger 

abgeschafft. Zukünftig besteht nur noch – wie für Deutsche – eine Meldepflicht bei den Meldebehörden. Unionsbürger erhalten eine Bescheinigung über ihr Aufenthaltsrecht (§ 5 FreizügG/EU).

Die EU – Richtlinien zur Gewährung von vorübergehenden Schutz und zur Anerkennung von Rückführungsentscheidungen anderer Mitgliedsstaaten und die Richtlinie zur Ergänzung der Regelungen nach Artikel 26 des Schengener Durchführungsübereinkommens werden umgesetzt.

Nach § 13 AsylVfG bezieht sich der Asylantrag auf die Asylanerkennung und den Schutz vor Abschiebung nach § 60 Abs. 1 AufenthG. Überdies sind vom BAMF nach der Asylantragstellung die Abschiebungshindernisse nach § 60 Abs. 2 bis 7 (zielstaatsbezogen) AufenthG zu prüfen. Schwerpunkt der Prüfung ist der Tatbestand der politischen Verfolgung nach Art. 16a Abs. 1 GG bzw. der Verfolgung aus Gründen der GFK nach § 60 Abs. 1 AufenthG. 

Mit der Asylantragstellung gilt ein Asylantrag nunmehr automatisch für jedes Kind des Asylsuchenden als gestellt, das ledig ist, das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet hat und sich zu diesem Zeitpunkt im Bundesgebiet aufhält, ohne im Besitz eines Aufenthaltstitels zu sein, wenn es zuvor noch keinen Asylantrag gestellt hat (§ 14a AsylVfG). Damit sollen die sukzessiven Asylanträge für die einzelnen Familienmitglieder verhindert werden. 

Die Weisungsunabhängigkeit des Einzelentscheiders und das Amt des Bundesbeauftragten für Asylangelegenheiten werden abgeschafft. Dies soll zur Beschleunigung der Verfahren und zu einer Vereinheitlichung der Entscheidungspraxis führen.  

Die aufenthaltsrechtliche Stellung von Inhabern des sog. „kleinen Asyls“ wird der von Asylberechtigten angeglichen (§ 25 AufenthG). Beide Gruppen erhalten zunächst einen befristeten Aufenthaltstitel, der nach drei Jahren zu einer Verfestigung führen kann, wenn die Voraussetzungen weiterhin bestehen. 

Vor der Erteilung einer Niederlassungserlaubnis an Asylberechtigte und Inhaber des sog. „kleinen Asyls“ wird überprüft, ob sich die Verhältnisse im Herkunftsland geändert haben (§ 26 Abs. 3 AufenthG). Eine entsprechende Prüfung durch das BAMF erfolgt nunmehr in jedem entsprechenden Fall! Wird ein Widerrufsverfahren durch das BAMF eingeleitet, führt das unter Umständen zum Verlust des Aufenthaltes. Allerdings kann bei einem Aufenthalt von insgesamt 7 Jahren (das Asylverfahren wird mitgerechnet) und entsprechender Integrationseigenschaft die Niederlassungserlaubnis bzw. die Aufenthaltserlaubnis trotz Widerruf erteilt werden.

Antragsteller, die zwar bei den Grenzbehörden oder bei Ausländerbehörden ein Asylgesuch stellen, danach aber untertauchen und keinen förmlichen Asylantrag stellen und damit den Beginn ihres Asylverfahrens verzögern, werden künftig in das Asylfolgeverfahren verwiesen (§ 23 Abs. 2 AsylVfG). Das bedeutet, dass unter Umständen ein Erstantrag nicht mehr möglich ist und die Chance, ein faires Asylverfahren durchlaufen zu können, vertan ist.“

Das sog. „kleine Asyl“ ist künftig regelmäßig ausgeschlossen, wenn der Ausländer ohne Verfolgungshintergrund aus seinem Herkunftsland ausreist und erst durch selbst geschaffene (subjektive) Nachfluchtgründe eine Verfolgung im Herkunftsland auslöst (§ 28 Abs. 2 AsylVfG). Für unerlaubt eingereiste Ausländer, die keinen Asylantrag stellen und unmittelbar nach der Feststellung der unerlaubten Einreise nicht in Abschiebungshaft genommen und aus der Haft abgeschoben oder zurückgeschoben werden können, werden vor der Entscheidung über die Aussetzung der Abschiebung oder die Erteilung eines Aufenthaltstitels auf die Länder verteilt (§ 15 a AufenthG).

Vorgesehen ist nun auch die Möglichkeit, sog. „Ausreiseeinrichtungen“ zu schaffen, wie dies in einigen Bundesländern bereits praktiziert wird. Ziel ist es, die Bereitschaft zur freiwilligen Ausreise zu fördern und die Beschaffung von Heimreisedokumenten zu beschleunigen. Die Bundesländer werden jedoch nicht zur Schaffung dieser Ausreiseeinrichtungen verpflichtet (§ 61 Abs. 2 AufenthG). Für Mecklenburg-Vorpommern ist zur Zeit der Erstellung dieses Informationspapiers über die Errichtung einer Ausreiseeinrichtung nichts bekannt.

Thomas Wanie 

(Der Autor ist Rechtsanwalt in Rostock und schwerpunktmäßig im Ausländer – und Asylrechtrecht tätig)
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